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IV. Die Aufgaben der Anstalt.

Nach § i des Gesetzes vom 31. Juli 1895 ist die Preußische

Central-Genossenschafts-Kasse zur Förderung des Personalkredites,

insbesondere des genossenschaftlichen, errichtet. In den Motiven

zum Gesetzentwurf wird dies dahin näher erläutert, daß sich die

Agrar- und Gewerbegesetzgebung bis zumErlaß des inRede stehen

den Gesetzes darauf beschränkt habe, die der freien Entwicke

lung des produktiven Mittelstandes entgegenstehenden recht

lichen Hemmnisse zu beseitigen und ihm die Möglichkeit un

gehinderter wirtschaftlicher Entfaltung zu gewähren. Für die

Befriedigung der sich nach Beseitigung der rechtlichen Hemm

nisse ergebenden Kreditbedürfnisse sei aber eine Veranstaltung

staatlicherseits nicht getroffen worden, insbesondere nicht hin

sichtlich des Personalkredites. Die inzwischen allmählich ent

stehenden Genossenschaften hätten unzweifelhaft überaus segens

reich gewirkt, und namentlich hätten sie zur Bekämpfung des

Wuchers erheblich beigetragen; es fehle aber eine Zentralaus

gleichstelle, welche auf der einen Seite im Bedarfsfälle den

einzelnen Vereinigungen und Verbandskassen und durch diese

wiederum den Genossenschaften zu billigen Bedingungen Geld

mittel gewähren und auf der anderen Seite die zeitweise über

schüssigen Bestände der Vereinigungen und Genossenschaften an

nehmen und möglichst nutzbringend anlegen könne.

Hiernach hat die Preußische Central-Genossenschafts-Kasse

die Aufgabe, in erster Linie den Mittelpunkt des Geldausgleichs

und des Kreditverkehrs der genossenschaftlichen Kreise zu bil

den. Sie soll für die Verbandskassen d. h. für die Vereinigungen

von Genossenschaften, und damit auch für diese, die bestehen

den Schwierigkeiten, sich im Bedarfsfälle die erforderlichen

Mittel in genügendem Umfange und gegen entsprechende

Zinsen zu beschaffen, andererseits ihre überschießenden Bestände

gegen angemessenen Zins anzulegen, beseitigen. Aber mit diesem

Geldausgleich innerhalb der genossenschaftlichen Kreise ist ihre

Aufgabe nicht erfüllt, sondern darüber hinaus soll sie dem be-


